
Friedhofreglement
Gebührentarif

Vom 4. Januar 1995

03.10

Der Gemeinderat Gossau erlässt gestützt auf Art. 26 der Verordnung über
die Friedhöfe und Bestattungen (Friedhofreglement) vom 30. November 1972
als Gebührentarif:

Art. 1
Erdbestattung Einwohner Auswärtige
Reihengrab
a) Grabgebühr gebührenfrei 400.--
b) Grabeinfassung 363.-- 363.--
c) Bestattungskosten durch Stadt Gossau 925.--

Familiengrab
a) Grabgebühr 2'500.-- 3'500.--
b) Verlängerung pro Jahr 60.-- 90.--
c) Grabeinfassung 962.-- 962.--
d) Bestattungskosten durch Stadt Gossau 925.--

Zweitbestattung im Familiengrab
a) Bestattungskosten durch Stadt Gossau 925.--
b) Grabeinfassung durch Stadt Gossau 51.--

Art. 2
Urnenbestattung
Urnengrab
a) Grabgebühr gebührenfrei 250.--
b) Grabeinfassung 330.-- 330.--



c) Bestattungskosten durch Stadt Gossau 163.--

Urnen-Familiengrab
a) Grabgebühr 1'000.-- 1'500.--
b) Verkürzung pro Jahr 25.-- 35.--
c) Grabeinfassung 489.-- 489.--
d) Bestattungskosten durch Stadt Gossau 163.--

Urnenwand
a) Grabgebühr gebührenfrei 150.--
b) Grabunterhalt 455.-- 455.--
c) Bestattungskosten durch Stadt Gossau 316.--
d) Platte und Beschriftung wird nach Aufwand in Rechnung g e-

stellt

Erdbestattungsgrab
a) Bestattungskosten durch Stadt Gossau 176.--

Art. 3
Bearbeitungsgebühr
Bearbeitungsgebühr durch Stadt Gossau 150.--

Art. 4

Aufbahrung
Benützungsgebühr Aufbahrungshalle durch Stadt Gossau 150.--

Art. 5
Indexierung
Die Ansätze für Bestattungskosten, Grabunterhalt und Grabeinfassung wer-
den jährlich dem Landesindex der Konsumentenpreise angepasst.



Art. 6
Mehrwertsteuer
In den Ansätzen für Bestattungskosten, Grabunterhalt und Grabeinfassung
ist die Mehrwertsteuer nicht eingeschlossen und wird zusätzlich in Rechnung
gestellt.

Art. 7
Vollzugsbeginn
Dieser Gebührentarif wird auf 1. Januar 1995 in Kraft gesetzt.
Der Gebührentarif vom 9. Mai 1982 wird aufgehoben.

Gossau, 4. Januar 1995

Gemeinderat Gossau

Johann C. Krapf
Gemeindammann

Toni Inauen
Gemeinderatsschreiber

Dieser Neudruck verwendet die Begriffe der Gemeindeordnung der Stadt
Gossau, welche ab 1.1.2001 in Kraft ist. Im Neudruck sind die männliche und
die weibliche Schreibweise sowie die neue Rech tschreibung berücksichtigt.


